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2. Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen  Nutzung1.

A FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Flurgrenze mit Flurstücksnummer1078

Hinweise durch PlanzeichenB

Abgrenzung: Unterschiedliche Art und Maß der Nutzung

Grünflächen5.

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Gehölze zu pflanzen
(§9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

öffentliche Grünflächen

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

I / II / III Anzahl maximal zulässiger Vollgeschosse

Nebenanlagen
(Garage/ Carport/ Müll/ Abstellraum)NA

0 105 20

Maßstab

50

Grünordnung6.

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und Regelung des Wasserabflusses

7.

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur  und Landschaft

Grenze des Räumlichen Geltungsbereichs,
(§9 Abs. 7 BauGB)

Bäume 1. Ordnung

Bäume 2. Ordnung

Verkehrsflächen4.

öffentliche Straßenverkehrsflächen

öffentlicher Fußweg

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze nach §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO

FW

Baulinie nach §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO

Firstrichtung (zwingend in Längsrichtung des Gebäudes)

Straßenbegrenzungslinie nach §9 Abs. 1 Nr. 11
und Abs. 6 BauGB

Fläche für Trafostation

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft,
sem Hochwasserschutz und die Regelung des Wasseraflusses

TiefgarageTG

Sonstige Planzeichen8.

Abzubrechendes Gebäude

Bestehendes Gebäude

StellplatzflächeSt

EFH1/ EFH2 /
RH1 / MFH1
MFG1

Haustyp mit typenbezogenen Festsetzungen in Teil C

Gehölze Bestand zu erhalten
(§9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

Bäume 1. Ordnung

Bäume 2. Ordnung

räumliche Grenze für die Einhaltung der Orientierungswerte
der DIN 18005 für allg.Wohngebiete Tagsituation (55dBA)

räumliche Grenze für die Einhaltung der Orientierungswerte
der DIN 18005 für allg.Wohngebiete Nachtsituation (40dBA)

Fläche für Versorgungsanlagen, Wasser

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Gefahrenbereich Baumwurfgrenze

private Grünflächen

 (§5 Abs. 2 Nr. 10 Abs. und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr.20 und Abs. 6  BauGB)

 (§9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6  BauGB)

 (§5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6  BauGB)

Stand der Planung: 29.07.2019
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VORENTWURF
BEBAUUNGSPLAN
MIT GRÜNORDNUNGSPLAN

"KLOSTERFELD"
MARKT OBERNZELL
LANDKREIS PASSAU

SATZUNG 
zur Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan „Klosterfeld“ 
der Marktgemeinde Obernzell. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. ….. umfasst 
die Flurstücke Fl.Nr. 270, 271, 272 und 252/1 sowie jeweils Teilflächen der Grundstücke 
Fl.Nr. 742/38, 274/5, 274, 271, 603/2, und 668/3 mit einer Gesamtfläche von ca. 80.190m². 
Der Bebauungsplan besteht aus dem Plan mit Festsetzungen durch Planzeichen und Text, 
der Begründung und dem Umweltbericht. 
Rechtsgrundlagen der planungsrechtlichen Festsetzungen: 
§§ 2, 9 und 10 des BauGesetzBuches (BauGB) zuletzt geändert am 11.06.2013); 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 04.05.2017 
Rechtsgrundlagen der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen: 
Art. 81 der Bayerischen BauOrdnung (BayBO) i.d.F. der Neubekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBI S. 588), zuletzt geändert am 10.07.2018. 
Art. 23 der GemeindeOrdnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBI S. 797ff), zuletzt geändert am 26.03.2019. 
Rechtsgrundlagen der naturschutzrechtlichen Festsetzungen: 
§7 bis 12, 13b und 13d Bayer. NaturSchutzGesetz (BayNatSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.02.201, zuletzt geändert am 26.03.2019; 
§21 Abs. 1 BundesNaturSchutzGesetz  (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 13.05.2019 
PlanZeichenVerordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 
04.05.2017. 

1. Art der baulichen Nutzung 
Das Planungsgebiet wird festgesetzt als WA Allgemeines Wohngebiet (§ 3 
BauNVO). 

2. Maß der baulichen Nutzung 

2.1. Zulässige Anzahl Vollgeschosse 
Die maximal zulässige Anzahl der Geschosse ist in den zeichnerischen 
Festsetzungen eingetragen. 

2.2. Typenbezogene Festsetzungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinzipschnitte der Gebäudetypen EFH2 – EFH1- MFH1 (nur zur Erläuterung) 
 

2.2.1. EFH1 – Typ 1 Einfamilienhaus 
Hauptgebäude im Grundriss als Rechteck. 
Symmetrisches Satteldach in Richtung der Hangneigung, Dachneigung 15-22°, mit 
durchgehender Trauf- und Firstlinie. Kniestock nicht zulässig. 
Wandhöhe talseitig max. 6,0m über nat. Gelände. 
Erweiterung hofseitig durch eigeschossigen Anbau mit max. 3,0m Wandhöhe ab 
Fertigfußboden EG innerhalb der Baugrenzen. 
Maximal zulässige Grundflächenzahl: 0,5 

2.2.2. EFH2 – Typ 2 Einfamilienhaus 
Hauptgebäude im Grundriss als Rechteck. 
Symmetrisches Satteldach quer zur Hangneigung, Dachneigung 15-22°, mit 
durchgehender Trauf- und Firstlinie. Kniestock nicht zulässig. 
Wandhöhe hangseitig max. 6,0m über nat. Gelände, talseitig max. 8,5m über 
Gelände. Maximal zulässige Grundflächenzahl: 0,6 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prinzipschnitte der Gebäudetypen RH1 – EFH1- MFH1 (nur zur Erläuterung) 
 

2.2.3. RH1 – Typ Reihenhaus 1 
Reihenhausbebauung mit symmetrischem Satteldach quer zur Hangneigung, 
Dachneigung 15-22°, mit durchgehender Trauf- und Firstlinie. Kniestock nicht 
zulässig. 
Wandhöhe hangseitig max. 6,0m über nat. Gelände, talseitig max. 8,0m über 
Gelände. Maximal zulässige Grundflächenzahl: 0,6 

2.2.4. MFH1 – Typ Mehrfamilienhaus 1 
Mehrfamilienhausbebauung mit symmetrischem Satteldach quer zur 
Hangneigung, Dachneigung 12-18°, mit durchgehender Trauf- und Firstlinie. 
Kniestock nicht zulässig. 
Wandhöhe hangseitig max. 7,0m über nat. Gelände. 
Wandhöhe talseitig max. 9,0m über nat. Gelände. 
Maximal zulässige Grundflächenzahl: 0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinzipschnitt Gebäudetypen MFG1 (nur zur Erläuterung) 
 

2.2.5. MFG1 – Typ Mehrfamilienhausgruppe 1 
Mehrfamilienhausbebauung mit symmetrischen Satteldächern als Hausgruppe um 
einen Innenhof mit Tiefgarage. 
Dachneigung 12-18°, mit durchgehender Trauf- und Firstlinie. Kniestock nicht 
zulässig.  
Wandhöhe für gesamte Gebäudegruppe max. 9,0m über nat. Gelände der 
talseitigen Grundstücksgrenze. Maximal zulässige Grundflächenzahl: 0,6 

2.3. Nebengebäude: 
Maximale Wandhöhe der Nebengebäude 3,0m bezogen auf den Hochpunkt der 
Grundstücksgrenze an der Zufahrt. Nebengebäude mit begrünten Flachdächern 
zur Regenrückhaltung. 

2.4. Teilbarkeit größerer Einfamilienhäuser: 
Einfamilienhäuser mit einer über 120m² hinausgehenden Wohnfläche sind so zu 
errichten, dass sie in mindestens zwei unabhängige Nutzungseinheiten mit 
getrennten Zugängen geteilt werden können. Die Möglichkeit der Schaffung einer 
zweiten Wohneinheit im Rahmen einer Nachverdichtung ist unabhängig von der 
Größe des ersten Gebäudes bei dessen Errichtung nachzuweisen. 

2.5. Baumfallgrenze 
Werden Gebäude innerhalb der Baumfallgrenze am südlichen Rand der Fl.Nr. 272 
errichtet, so ist bei der statischen Bemessung der Dachkonstruktion der Lastfall 
„Baumfall“ entsprechend des örtlichen Gefährdungsrisikos in Ansatz zu bringen. 
Nebengebäude ohne Aufenthaltsräume sind hiervon freigestellt. 

3. Bauweise 

3.1. Offene Bauweise 
Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. 

3.2. Haustypen 
Zulässig sind Einzelhäuser ohne Wohneinheitenbeschränkung, Doppelhäuser und 
Hausgruppen nach typenbezogener Festsetzung im Planeintrag.  

4. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

4.1. Dachform und Dachdeckung. 
Hauptgebäude ab zwei Geschossen: Zulässig sind symmetrische Satteldächer 
gemäß typbezogener Festsetzung. Zulässige Eindeckung: naturrote Dachsteine. 
Nebengebäude und eingeschossige Gebäudeteile: Zulässig sind begrünte 
Flachdächer. 

4.2. Außenwandgestaltung 
Zulässig sind Putzflächen, Holzschalungen sowie hinterlüftete Bekleidungen aus 
Faserzementplatten.  

4.3. Gauben 
Gauben und Zwerchgiebel sind nicht zulässig. 

4.4. Photovoltaik / Solaranlagen 
Anlagen zur solaren Energiegewinnung sind in die Dachfläche zu integrieren. Ihre 
Anordnung auf dem Dach ist nur in rechteckiger Gesamtform zulässig. Abgestufte 
Ränder sind nicht zulässig. Im Bereich von Dachflächen mit Dachdurchdringungen 
sind Solaranlagen/PV-Anlagen nicht zulässig. 

4.5. Grenzwände 
sind als Schildwände auszubilden. Sie sind min. 30 cm über die Oberkante der 
Dacheindeckung zu führen und oberseitig mit Blechabschluss einzudecken. 

4.6. Dachgestaltung 
Die Dachflächen sollen durchgehend und ruhig gestaltet werden. 
Dachaufbauten, Dachlaternen, Quergiebel, Negativeinschnitte und dgl. sind 
nicht zulässig. 

5. Werbeanlagen 
Im gesamten Planungsgebiet sind Werbeanlagen nicht zulässig. 

6. Verkehrsflächen 

6.1. Carports/Garagen 
Carports und Garagen sind nur innerhalb der dafür ausgewiesenen Flächen und 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Stellplätze dürfen auf 
den ausgewiesenen Flächen sowie vor den Carport/Garagenstellplätzen errichtet 
werden. 
Für die Anzahl der erforderlichen Stellplätze gelten die Bestimmungen der 
Garagen- und Stellplatzverordnung (mind. 1 Stellplatz je Wohnung). 
Abweichend von der GaStellV ist für Mehrfamilienhäuser je 100m2 BGF ein 
Stellplatz herzustellen. 

7. Abstandsflächen 
Die Abstandsflächen der Gebäude im Planungsgebiet zueinander werden 
gemäß Art. 6. Abs. 5 BayBO durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur 
zulässigen Wandhöhe, Baugrenzen und Baulinien abschließend geregelt. 

8. Immissionsschutz 
Bauliche Anlagen, die die im Plan dargestellten Grenzen der Immissionsbereiche 
für die zulässigen Tag- oder Nachpegel überschreiten, sind durch geeignete 
passive Schallschutzmaßnahmen so zu ertüchtigen, dass die zulässigen Lärmpegel 
in Aufenthaltsräumen eingehalten werden. 

9. Müllunterbringung 
Selbstständige bauliche Anlagen zur Müllunterbringung sind nicht zulässig. 
Bauliche Anlagen zur Müllunterbringung sind in die Gebäude zu integrieren. 

 
GRÜNORDNUNG & WASSERWIRTSCHAFT 

1. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses (§5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 
BauGB) 

1.1. Retentionsbecken 
Die Retentionsbecken nach Planzeichen sind in das vorhandene Gelände ohne 
größere Abgrabungs- und Aufschüttungsarbeiten einzupassen. Die 
Beckenbereiche sind extensiv zu pflegen, gleich den Wiesenflächen im 

öffentlichen Bereich. Die Anlage von Schilf- und oder Sauergrasflächen ist im 
Beckenbereich erwünscht. 

1.2. Offene Gräben / Zulauf Retentionsbecken 
Offene Gräben sind naturnah zu gestalten. Die Vegetation ist soweit zu pflegen, 
dass ein geregelter Abfluss Richtung Retentionsbecken gewährleistet ist. Zur 
Verzögerung des Abflusses sind Störsteine oder Schwellen einzubringen. 

2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§5 
Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 § 9 Abs. 1 Nr. 20,25 und Abs. 6 BauGB) 

2.1. Erschließungs- und Versorgungsanlagen 

2.1.1. Oberflächenwasser von Dachflächen und anderen befestigten Flächen 
Das auf den privaten Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist möglichst 
flächig zu versickern. Überschüssiges Oberflächenwasser kann den offenen 
Gräben zugeleitet werden. 

2.1.2. Niederschlagswasser auf öffentlichen Grundstücken 
Niederschläge von öffentlichen Grundstücken sind in den Regenwasserkanal bzw. 
den offenen Gräben zuzuleiten oder auf den öffentlichen Grünflächen zu 
versickern. 

2.1.3. Niederschlagswasserableitung 
Bei der Planung sind das DWA-Merkblatt M153 und DWA-Arbeitsblätter A117 bzw. 
A138 in den jeweils gültigen Fassungen zu beachten. 

2.1.4. Speicherung und Entnahme des Niederschlagswassers zu Nutzzwecken 
auf dem Grundstück ist zulässig. (z.B. Bewässerung v. Pflanzflächen, 
Toilettenspülung) 

2.1.5. Niederschlagswasser von anderen befestigten Flächen 
Sonstige Niederschläge von z.B. öffentlichen Parkplätzen und Gehwegen sind 
flächig in den anliegenden Grünflächen zu versickern. (zu bevorzugen sind hier 
wasserdurchlässige Beläge wie Schotterflächen, Schotterrasen etc.) 

3. Grünordnung 

3.1. Allgemeine Pflanzfestsetzungen 
Alle Gehölze müssen den Qualitätsanforderungen des Bunds deutscher 
Baumschulen entsprechen. Die Pflanzung muss in der unmittelbar auf die 
Fertigstellung der Gebäude und Erschließungsanlagen folgenden Pflanzperiode 
erfolgen. Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. Ein ausreichend großer 
Wurzelraum (mindestens 2,50 x 2,50m) ist zu sichern und von Überbauung und 
Befestigungen aller Art frei zu halten. Folgende Mindestgrößen für die 
Baumgruben sind einzuhalten: 2,0 x 2,0 x 1,0m für Pflanzgröße 18-20cm StU.; 1,6 x 
1,6 x 0,6m für Pflanzgröße 14-16cm StU. Zu pflanzende Solitärgehölze auf den 
Privatflächen sind dauerhaft zu erhalten. Es sind nur Pflegeschnitte zur Erhaltung 
der Verkehrssicherheit zulässig. Kappungsschnitte sind unzulässig, außer Sie dienen 
der Verkehrssicherheit. 

3.2. Öffentliche Grünflächen / Private Grünflächen 
Die Grünflächen sind als extensiv zu pflegende Wiesenstreifen auszubilden. Die 
Flächen dürfen maximal zweimal / Jahr gemäht werden. Das Mahdgut ist 
abzufahren. Düngung ist unzulässig. Gemäß Festsetzungen durch Planzeichen sind 
Baumpflanzungen vorzunehmen. Die zu pflanzenden Arten sind aus 
nachfolgender Artenliste zu entnehmen. Im Übergang zur freien Landschaft bzw. 
zu landwirtschaftlich- und oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen sind die 
Grenzabstände nach AGBGB zu beachten. 

Baum I. Ordnung (Pflanzqualität 18-20cm StU.): 
Acer platanoides - Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn 
Fagus sylvatica - Rot-Buche (lt. HPNV) 
Quercus petraea - Trauben-Eiche (lt. HPNV) 
Quercus robur  - Stiel-Eiche 
Tilia platyphyllos - Sommer Linde (lt. HPNV) 
(auf die Verwendung von Fraxinus excelsior als standortgerechter Baum I. 
Ordnung wird aufgrund des Eschensterbens verzichtet.) 

Alle sonstigen Ansaaten wie z.B.  Spielplatzbereiche oder temporär genutzte 
Flächen sind mit Saatgut nach Rasensaatgutmischung (RSM), Typ 
Landschaftsrasen anzusäen. Wiesenflächen sollen möglichst artenreich 
(Blumenwiese) sein.  

3.4. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- 
und Landschaft 
(§5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, §9 Abs. 2 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
Die Ausgleichsflächen dürfen weder mit Pflanzenschutzmittel behandelt, noch 
gedüngt werden. Die Bewirtschaftungsruhe zwischen dem 15.03. und 15.06. eines 
jeden Jahres ist strikt einzuhalten.  

Interne Ausgleichsflächen: 

3.4.1. Renaturierung und Aufwertung des offenen Grabens Fl.Nr. 270 Tfl., 
Gemarkung Obernzell 
Der vorhandene Graben ist im Rahmen der Erschließung zu renaturieren. Die 
seitlichen Böschungsbereiche sind abzuflachen, wobei das Gerinne in Breite und 
Ablauf unverändert bleiben muss. Weiterhin ist im Rahmen der Pflege der 
Aufwuchs von Büschen zu fördern. Eine naturnahe Ufergestaltung mit Binsen, 
Totholz und Kiesinseln ist herzustellen. 

3.4.2. Anlage von extensiven Flachlandmähwiesen im östlichen Bereich des 
Sammelparkplatzes, Nähe Friedhof; Fl.Nr. 272 Tfl., Gemarkung Obernzell 
Bei der Anlage der öffentlichen Grünflächen im genannten Bereich ist aus 
ortsnahen Spenderflächen Saatgut mittels Mahdgutransfer aufzubringen. Ziel der 
Entwicklung ist eine extensive Flachlandmähwiese mit Baumsolitären. Pflege und 
Anlage siehe Punkt Ansaaten im öffentlichen Bereich. 

3.4.3. Retentionsbecken Fl.Nr. Tfl. 270 und 272 Gemarkung Obernzell 
Die Retentionsbecken sind naturnah zu gestalten. Die Anlage der Flächen soll 
parallel der extensiven Wiesenflächen erfolgen. Aufwuchs von Binsen und 
Sauergräsern, sowie auch temporär vernässte Bereiche sind erwünscht. 

Externe Ausgleichsflächen: 
Nach §1a BauGB und Art. 6a BayNatSchG ist für Eingriffe in den Naturhaushalt der 
Nachweis geeigneter ökologischer Ausgleichsmaßnahmen zu erbringen. 
Gemäß der Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren (Bauen im Einklang 
mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) werden die 
Eingriffsflächen von 53.925 qm mit einem Faktor von 0,4 multipliziert. Daraus ergibt 
sich ein Ausgleichsbedarf von 21.570 qm. Die internen Ausgleichsflächen in einem 
Umfang von 5.295 qm in Verbindung mit den externen Ausgleichsflächen von 
16.275 qm können den Eingriff vollständig ausgleichen. 

3.5. Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

3.5.1. SüdlicherGehölzmantel  
Der südliche Gehölzmantel ist Gänze zu erhalten. Während der 
Erschließungsmaßnahmen ist der Bestand vor Ort ersichtlich zu machen 
(Flatterband, Absteckung mittels Pflöcken) 

3.6. Schutz des Oberbodens 
Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern (DIN 
18915/3); eine Zwischenbegrünung mit Leguminosen ist vorzunehmen. 

 
HINWEISE 

1. Niederschlagswasser von befestigten Flächen ist unter Beachtung der NWFreiV 
und TRENGW erlaubnisfrei und schadlos zu versickern. 

2. Archäologische Bodenfunde unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht. Im Umfeld 
des ehemaligen Pfarrhofes sind aufgrund des Bodendenkmales (D-2-7447-0046) 
mit untertägigen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Befunden weitere 
Bodendenkmäler zu vermuten. Für Bodeneingriffe ist in diesem Bereich eine 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 

3. Stromversorgung: Erforderliche Kabelverteiler sollen bündig mit dem Leistenstein 
bzw. den Grundstücksgrenzen auf Privatgrund geduldet werden, um den 

gemeindlichen Winterdienst nicht unnötig zu beeinträchtigen. Kabeltrassen 
dürfen grundsätzlich nicht bepflanzt werden.  Darauf ist bei der Aufstellung von 
Freiflächengestaltungsplänen zu achten. 

4. Den Bauherrn wird empfohlen für die Baumaßnahme eine Energieberatung in 
Anspruch zu nehmen. 

5. Bäume und Sträucher sind durch regelmäßige Pflegemaßnahmen zu erhalten. Bei 
Verlust von Baumpflanzungen ist innerhalb einer Pflanzperiode gleichwertiger 
Ersatz zu pflanzen. 

6. Die von der angrenzenden Landwirtschaft und Forstwirtschaft ausgehenden 
Immissionen in Form von Geruch, Lärm und Staub sind zu dulden. 

7. Bei der Planung der Retentionsbecken ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan 
zu erstellen. 

8. Zum Schutz nachtaktiver Insekten ist bei öffentlichen und privaten 
Beleuchtungsanlagen an Straßen, Plätzen und Gebäuden grundsätzlich der 
möglichst umweltfreundlichen und energiesparenden Beleuchtungstechnik der 
Vorzug zu geben. Warmweiße LED-Technik wird empfohlen. Weiterhin ist darauf zu 
achten, dass geeignete Beleuchtungsträger unter Wahrung eines zielgerichteten 
Abstrahlwinkels, Leistungsreduzierung und intelligente Zeitschaltungen verwendet 
werden. 
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4. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

4.1. Dachform und Dachdeckung. 
Hauptgebäude ab zwei Geschossen: Zulässig sind symmetrische Satteldächer 
gemäß typbezogener Festsetzung. Zulässige Eindeckung: naturrote Dachsteine. 
Nebengebäude und eingeschossige Gebäudeteile: Zulässig sind begrünte 
Flachdächer. 

4.2. Außenwandgestaltung 
Zulässig sind Putzflächen, Holzschalungen sowie hinterlüftete Bekleidungen aus 
Faserzementplatten.  

4.3. Gauben 
Gauben und Zwerchgiebel sind nicht zulässig. 

4.4. Photovoltaik / Solaranlagen 
Anlagen zur solaren Energiegewinnung sind in die Dachfläche zu integrieren. Ihre 
Anordnung auf dem Dach ist nur in rechteckiger Gesamtform zulässig. Abgestufte 
Ränder sind nicht zulässig. Im Bereich von Dachflächen mit Dachdurchdringungen 
sind Solaranlagen/PV-Anlagen nicht zulässig. 

4.5. Grenzwände 
sind als Schildwände auszubilden. Sie sind min. 30 cm über die Oberkante der 
Dacheindeckung zu führen und oberseitig mit Blechabschluss einzudecken. 

4.6. Dachgestaltung 
Die Dachflächen sollen durchgehend und ruhig gestaltet werden. 
Dachaufbauten, Dachlaternen, Quergiebel, Negativeinschnitte und dgl. sind 
nicht zulässig. 

5. Werbeanlagen 
Im gesamten Planungsgebiet sind Werbeanlagen nicht zulässig. 

6. Verkehrsflächen 

6.1. Carports/Garagen 
Carports und Garagen sind nur innerhalb der dafür ausgewiesenen Flächen und 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Stellplätze dürfen auf 
den ausgewiesenen Flächen sowie vor den Carport/Garagenstellplätzen errichtet 
werden. 
Für die Anzahl der erforderlichen Stellplätze gelten die Bestimmungen der 
Garagen- und Stellplatzverordnung (mind. 1 Stellplatz je Wohnung). 
Abweichend von der GaStellV ist für Mehrfamilienhäuser je 100m2 BGF ein 
Stellplatz herzustellen. 

7. Abstandsflächen 
Die Abstandsflächen der Gebäude im Planungsgebiet zueinander werden 
gemäß Art. 6. Abs. 5 BayBO durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur 
zulässigen Wandhöhe, Baugrenzen und Baulinien abschließend geregelt. 

8. Immissionsschutz 
Bauliche Anlagen, die die im Plan dargestellten Grenzen der Immissionsbereiche 
für die zulässigen Tag- oder Nachpegel überschreiten, sind durch geeignete 
passive Schallschutzmaßnahmen so zu ertüchtigen, dass die zulässigen Lärmpegel 
in Aufenthaltsräumen eingehalten werden. 

9. Müllunterbringung 
Selbstständige bauliche Anlagen zur Müllunterbringung sind nicht zulässig. 
Bauliche Anlagen zur Müllunterbringung sind in die Gebäude zu integrieren. 

 
GRÜNORDNUNG & WASSERWIRTSCHAFT 

1. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses (§5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 
BauGB) 

1.1. Retentionsbecken 
Die Retentionsbecken nach Planzeichen sind in das vorhandene Gelände ohne 
größere Abgrabungs- und Aufschüttungsarbeiten einzupassen. Die 
Beckenbereiche sind extensiv zu pflegen, gleich den Wiesenflächen im 

Alle sonstigen Ansaaten wie z.B.  Spielplatzbereiche oder temporär genutzte 
Flächen sind mit Saatgut nach Rasensaatgutmischung (RSM), Typ 
Landschaftsrasen anzusäen. Wiesenflächen sollen möglichst artenreich 
(Blumenwiese) sein.  

3.4. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- 
und Landschaft 
(§5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, §9 Abs. 2 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
Die Ausgleichsflächen dürfen weder mit Pflanzenschutzmittel behandelt, noch 
gedüngt werden. Die Bewirtschaftungsruhe zwischen dem 15.03. und 15.06. eines 
jeden Jahres ist strikt einzuhalten.  

Interne Ausgleichsflächen: 

3.4.1. Renaturierung und Aufwertung des offenen Grabens Fl.Nr. 270 Tfl., 
Gemarkung Obernzell 
Der vorhandene Graben ist im Rahmen der Erschließung zu renaturieren. Die 
seitlichen Böschungsbereiche sind abzuflachen, wobei das Gerinne in Breite und 
Ablauf unverändert bleiben muss. Weiterhin ist im Rahmen der Pflege der 
Aufwuchs von Büschen zu fördern. Eine naturnahe Ufergestaltung mit Binsen, 
Totholz und Kiesinseln ist herzustellen. 

3.4.2. Anlage von extensiven Flachlandmähwiesen im östlichen Bereich des 
Sammelparkplatzes, Nähe Friedhof; Fl.Nr. 272 Tfl., Gemarkung Obernzell 
Bei der Anlage der öffentlichen Grünflächen im genannten Bereich ist aus 
ortsnahen Spenderflächen Saatgut mittels Mahdgutransfer aufzubringen. Ziel der 
Entwicklung ist eine extensive Flachlandmähwiese mit Baumsolitären. Pflege und 
Anlage siehe Punkt Ansaaten im öffentlichen Bereich. 

3.4.3. Retentionsbecken Fl.Nr. Tfl. 270 und 272 Gemarkung Obernzell 
Die Retentionsbecken sind naturnah zu gestalten. Die Anlage der Flächen soll 
parallel der extensiven Wiesenflächen erfolgen. Aufwuchs von Binsen und 
Sauergräsern, sowie auch temporär vernässte Bereiche sind erwünscht. 

Externe Ausgleichsflächen: 
Nach §1a BauGB und Art. 6a BayNatSchG ist für Eingriffe in den Naturhaushalt der 
Nachweis geeigneter ökologischer Ausgleichsmaßnahmen zu erbringen. 
Gemäß der Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren (Bauen im Einklang 
mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) werden die 
Eingriffsflächen von 53.925 qm mit einem Faktor von 0,4 multipliziert. Daraus ergibt 
sich ein Ausgleichsbedarf von 21.570 qm. Die internen Ausgleichsflächen in einem 
Umfang von 5.295 qm in Verbindung mit den externen Ausgleichsflächen von 
16.275 qm können den Eingriff vollständig ausgleichen. 

3.5. Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

3.5.1. SüdlicherGehölzmantel  
Der südliche Gehölzmantel ist Gänze zu erhalten. Während der 
Erschließungsmaßnahmen ist der Bestand vor Ort ersichtlich zu machen 
(Flatterband, Absteckung mittels Pflöcken) 

3.6. Schutz des Oberbodens 
Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern (DIN 
18915/3); eine Zwischenbegrünung mit Leguminosen ist vorzunehmen. 

 
HINWEISE 

1. Niederschlagswasser von befestigten Flächen ist unter Beachtung der NWFreiV 
und TRENGW erlaubnisfrei und schadlos zu versickern. 

2. Archäologische Bodenfunde unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht. Im Umfeld 
des ehemaligen Pfarrhofes sind aufgrund des Bodendenkmales (D-2-7447-0046) 
mit untertägigen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Befunden weitere 
Bodendenkmäler zu vermuten. Für Bodeneingriffe ist in diesem Bereich eine 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 

3. Stromversorgung: Erforderliche Kabelverteiler sollen bündig mit dem Leistenstein 
bzw. den Grundstücksgrenzen auf Privatgrund geduldet werden, um den 

1. Der Markgemeinderat hat in der Sitzung vom 19.09.2013 die Aufstellung des
 Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................
 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zum Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 29.07.2019 einschließlich
 Begründung und vorläufigem Umweltbericht wurden die Behörden und sonstigen Träger  
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB  ab ................................ im Rahmen
 der frühzeitigen Beteiligung beteiligt.
 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand im selben
 Zeitraum statt.

4. Zum Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ............................... einschließlich
 Begründung und Umweltbericht wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
 Belange vom ...............................   bis ...............................  § 4 Abs.2 BauGB
 beteiligt.
 Die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand im selben Zeitraum statt.

5. Der Markt Obernzell hat mit Beschluss des Markgemeinderats vom ................
 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ............... als
 Satzung beschlossen.

6.    Ausgefertigt

 Obernzell, den ...............................................

 ..................................................................................... (Siegel)
                          1. Bürgermeister Josef Würzinger

7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................ gemäß
 §10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  Der Bebauungsplan ist
 damit in Kraft getreten.

 Obernzell, den ...............................................

 ..................................................................................... (Siegel)
                           1. Bürgermeister Josef Würzinger

VERFAHRENSVERMERKE

Baum II. Ordnung (Pflanzqualität 14-16cm StU.): 
Acer campestre - Feld-Ahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche (lt. HPNV) 
Prunus avium  - Vogel-Kirsche 
Sorbus aria  - Mehlbeere 
Sorbus aucuparia - Eberesche 
Sorbus domestica - Speierling 

Hangkante Süd: 
Alnus glutinosa - Rot-Erle 
Carpinus betulus - Hainbuche (lt. HPNV) 
Salix alba  - Silber-Weide (lt. HPNV) 

Straßenbegleitgrün / Privates Grün 
(Wohnquartiere; öffentliche Grünflächen; Sammelparkplatz; Private Grünflächen 
mit Pflanzbindung n. Planzeichen) 
Durch den Grundstücksbesitzer ist auf den Privatgrundstücken je angefangene 
300 qm Gesamtgrundstücksfläche mindestens ein Baum zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Die durch Planzeichen festgesetzten Baumpflanzungen 
entlang des Straßenraumes können auf die Gesamtzahl angerechnet werden. Die 
Pflanzstandorte können bis maximal 2m von festgesetzten Standorten abweichen. 
Die Pflanzung muss in der unmittelbar auf die Fertigstellung der Gebäude und 
Erschließungsanlagen folgenden Pflanzperiode erfolgen. Ausgefallene Gehölze 
sind zu ersetzen. Die Pflanzungen sind durch angemessene Pflege dauerhaft zu 
sichern. 

Baum II. Ordnung (Straßenraum - Pflanzqualität 14-16cm StU.) 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Prunus avium  - Vogel-Kirsche 
Sorbus intermedia - Schwedische Mehlbeere 

Obstgehölze (Wohnquartiere, öffentliche Grünflächen - Halbstamm) 
(z.B. Apfel, Birne, Zwetschge, Kirsche in Sorten) 
Es sind ausschließlich Feuerbrand-resistente Sorten zu verwenden. Eine 
Verwendung für die straßenbegleitenden Baumpflanzungen ist nicht möglich. 

Spielplätze 
Bei der Bepflanzung der festgesetzten Spielplätze ist darauf zu achten, dass nur 
Gehölzpflanzungen vorgenommen werden, die für die Nutzung geeignet sind. Die 
Verwendung von leicht giftigen und giftigen Pflanzen ist ausgeschlossen. 

Negativliste Baumpflanzungen 
Die Pflanzung von Koniferen, bizarren Wuchsformen, Schnittgehölzen und oder 
Formpflanzen ist untersagt. 

Kies- und Schottergärten 
Die Anlage von Kies-, Riesel-, Splitt-, Zierkies- und Schotterflächen im Bereich 
privater Grünflächen ist nicht zulässig. Ausgenommen werden lediglich 
Pflanzflächen, die mit Riesel anstelle von Rindenmulch gemulcht werden 
und PKW-Stellflächen im Sinne der Reduzierung der Flächenversiegelung. 

Private Zugangsflächen / Sammelzugänge 
Bei der Anlage der privaten Zugänge (Zugänge zu Einzel-, Doppel-, Reihen- und 
Mehrfamilienhäusern) ist darauf zu achten, dass die Beläge wasserdurchlässig 
sind, zur Reduzierung der Wasserabflussmenge. Weiterhin ist eine dem ländlichen 
Umfeld geprägte Bepflanzung der Flächen vorzusehen. Wiesenflächen sind 
naturnah, Staudenpflanzungen standortgerecht und Baum - / 
Strauchpflanzungen autochthon zu erstellen.   
 

3.3. Ansaaten im öffentlichen Bereich 
Öffentliche Grünflächen sind mit Saatgut aus entsprechenden Spenderflächen 
extensiv zu entwickeln. Ziel ist die Anlage einer artenreichen Flachlandmähwiese 
mit entsprechenden Kräutern. Die Flächen sind extensiv zu bewirtschaften und 
zweimal im Jahr zu mähen. Das Mahdgut ist abzufahren, um die Flächen 
auszuhagern. Die Verwendung von Dünge- und Spritzmitteln ist untersagt. 
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